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Vorsorgemaßnahme

Vollmacht

- Alternativen zur Betreuung -

Die rechtzeitige, eigene Vorsorge macht einen staatlichen Eingriff überflüssig.

Niemand von uns weiß, wie lange er in der Lage sein wird, seine Angelegenheiten selbstständig zu besorgen. Wer also selbst bestimmen will, was im Fall seiner Hilfsbedürftigkeit zu geschehen hat, sollte sich frühzeitig Gedanken über die Alternativen zu einer –staatlich eingerichteten- Betreuung machen.

Das deutsche Recht sieht derzeit nicht vor, dass an Stelle des entscheidungsunfähigen Betroffenen nahe Angehörige z.B. Ehepartner, Kinder oder Eltern die erforderlichen Willenserklärungen abgeben können. Erst wenn eine Person nicht mehr in der Lage ist, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, wird oft festgestellt, dass Familienangehörige, die keine Vollmacht haben, nicht handlungsbefugt sind. Wenn keine ausreichende Vollmacht vorliegt und Handlungsbedarf gegeben ist, muss durch das Vormundschaftsgericht ein rechtlicher Betreuer bestellt werden. Vorrangig sind hierbei Angehörige zu berücksichtigen. Eine Betreuung ist allerdings nur dann vom Gericht anzuordnen, wenn anderweitige Hilfen (z.B. durch Unterstützung aus dem privaten Umfeld) nicht ausreichen.

Vorsorge kann schon frühzeitig im Hinblick auf eine spätere Geschäftsunfähigkeit (z.B. wegen Altersgebrechen, Krankheit oder Unfall) getroffen werden. Um zu vermeiden, im Gebrechlichkeitsfall einmal einen gerichtlich bestellten Betreuer zu bekommen, den man gar nicht kennt oder auf dessen Auswahl man infolge geistigen Verfalls keinen Einfluss mehr nehmen kann, sollte man einen zukünftigen Stellvertreter im Wege einer „Vollmacht“ bestimmen. Da der Bevollmächtigte als Vertreter des gebrechlichen Menschen nicht vom Gericht bestellt und überwacht wird, ist die richtige Auswahl besonders wichtig. Neben einer besonderen Vertrauenswürdigkeit ist die Eignung des Bevollmächtigten für die Aufgabe erforderlich. Neben kompetenten Angehörigen kommen Anwälte, Vereins- oder Berufsbetreuer in Betracht. Eine Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden.

Es können auch mehrere Personen bevollmächtigt werden, wobei bestimmt werden sollte, ob sie nur gemeinschaftlich handeln können oder jeder für sich allein. Gemeinschaftliches Handeln kann bei wichtigen Geschäften (z.B. Verfügungen über Grundbesitz) empfehlenswert sein. Mehreren Bevollmächtigten kann auch die gegenseitige Kontrolle übertragen werden. 

Grundsätzlich bedarf die Erteilung einer Vollmacht keiner bestimmten Form.

Zwar ist auch eine mündlich erteilte Vollmacht wirksam, aber das Betreuungsrechtsänderungsgesetz, das zum 1. Januar 1999 in Kraft getreten ist, hebt für die Wirksamkeit einer Vollmacht auf deren Schriftform ab. Auch aus Gründen der Klarheit und Beweiskraft ist eine schriftliche Abfassung ratsam. Dabei ist es unerheblich, ob die Vollmacht hand- oder maschinenschriftlich bzw. mit dem Computer abgefasst ist. Im Allgemeinen wird von dem Bevollmächtigten ein schriftlicher Nachweis verlangt werden, daher empfiehlt sich auf jeden Fall die schriftliche Erteilung einer Vollmacht.

Eine Vollmacht sollte so konkret wie möglich abgefasst werden.

Außerdem sollte man bedenken, dass Behörden die Vollmacht oft nur anerkennen, wenn die Unterschrift von einer Behörde, Bank oder einem Notar bestätigt worden ist. Banken akzeptieren aufgrund ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) meist nur die bankinternen Vollmachtsvordrucke. Wünscht man sich die Anerkennung der Allgemeinen oder Vorsorgevollmacht auch für Bankgeschäfte, so sollte man die Voraussetzungen mit dem betreffenden Kreditinstitut abklären.

Achtung: Vollmachten zur Verfügung über Grundbesitz müssen den gleichen Formerfordernissen entsprechen, wie das Rechtsgeschäft selbst, also notariell beglaubigt oder beurkundet sein. Lassen Sie sich von Ihrem Notar über die Formerfordernisse der Vollmacht beraten. Um sicherzustellen, dass der Bevollmächtigte alle Rechtsgeschäfte wahrnehmen kann, sollte man die Mühe und den finanziellen Aufwand nicht scheuen und die Vollmacht von einem Notar beurkunden lassen. 

Da eine Vollmacht nur im Original gültig ist, sollte sie sicher aufbewahrt werden z.B. zu Hause bei den wichtigen Unterlagen oder in einem Bankschließfach, um Missbrauch zu verhindern. Notariell beurkundete Vollmachten werden im Original beim Amtsgericht verwahrt. Allerdings muss 

sichergestellt sein, dass die Vollmacht im Bedarfsfall auch zur Verfügung steht, denn eine unauffindbare Vollmacht kann nicht wirksam werden. Soll der Bevollmächtigte erst handeln können, 

wenn man selbst nicht mehr dazu in der Lage ist, so empfiehlt es sich, das Original der Vollmacht dem Bevollmächtigten zunächst nicht zu übergeben, sondern es bis zu diesem Zeitpunkt bei sich selbst zu verwahren oder es zunächst einer Person des Vertrauens (auch Steuerberater, Rechtsanwalt, Notar, Bank) zu übergeben. Die Vertrauensperson soll die Vollmachtsurkunde dem Bevollmächtigten erst aushändigen, wenn die Hilfebedürftigkeit des Vollmachtgebers eingetreten ist. Es empfiehlt sich, den Bevollmächtigten über die Erteilung und Verwahrung der Vollmacht zu informieren um sicherzustellen, dass er den damit verbundenen Auftrag annimmt und zu gegebener Zeit tätig wird.

Eine Vollmacht kann allgemein (Generalvollmacht) oder beschränkt auf einzelne Angelegenheiten (Einzelvollmacht) erteilt werden.

Allerdings ist zu beachten, dass nur derjenige Vollmacht erteilen kann, der noch wirksame rechtsgeschäftliche Willenserklärungen abgeben kann, d.h. geschäftsfähig ist.

Gegenstand der Vollmacht kann jede Art von Rechtsgeschäften in Vermögensangelegenheiten, die Regelung von Wohnungsangelegenheiten, die Auswahl des Pflegeheimes, der Klinik, der behandelnden Ärzte, sowie der Abschluss entsprechender Verträge sein.

Aufgrund der Regelungen im Betreuungsrechtsänderungsgesetz ist es nun auch möglich, dass in den zumeist höchstpersönlichen Angelegenheiten wie Gesundheitsfürsorge (Untersuchungen, Heilbehandlungen, ärztliche Eingriffe), Aufenthaltsbestimmung (z.B. Unterbringung in Krankenhäusern, Heimen und anderen Einrichtungen), sowie bei der Zustimmung zu freiheitsentziehenden Maßnahmen in einem Heim oder einer Klinik (z.B. Bettgitter, Fixierung, Verabreichung von Medikamenten), die Vertretung durch einen Bevollmächtigten erfolgen kann. Allerdings ist bei Entscheidungen des Bevollmächtigten über medizinische Maßnahmen, die mit einem erheblichen gesundheitlichen Risiko verbunden sind, bei Unterbringungs- und freiheitsentziehenden Maßnahmen die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts einzuholen. Diese Bereiche müssen ausdrücklich in der Vollmacht erwähnt sein, sonst kann ein Bevollmächtigter darüber keine wirksamen Entscheidungen treffen. Sofern die Aufgabenkreise nicht in der Vollmacht aufgeführt sind, muss das Vormundschaftsgericht im Bedarfsfall für diese Bereiche einen Betreuer bestellen.

Die Vollmacht kann eingeschränkt werden, z.B. kann die Verfügung des Bevollmächtigten über Grundbesitz ausgeschlossen werden. Wird dann der Verkauf eines Hauses oder der Eigentums-

wohnung (z.B. zur Finanzierung eines Pflegeheimplatzes) notwendig, so kann in diesem Fall über die Veräußerung nicht der Bevollmächtigte sondern nur ein gerichtlich bestellter Betreuer entscheiden. Kommt es zu einem Verkauf durch den Betreuer, bedarf dieser dazu der Genehmigung 

des Vormundschaftsgerichts. Nach Abwicklung des Geschäfts kann der Erlös von dem Bevollmächtigten verwaltet und die Betreuung aufgehoben werden.

Ist der Vollmachtgeber infolge seiner Erkrankung nicht mehr in der Lage seinen Bevollmächtigten ausreichend zu überwachen, so kann das Vormundschaftsgericht in wichtigen Fällen einen Kontrollbetreuer bestellen. Dieser hat dann die Aufgabe, Rechte des Vollmachtgebers gegenüber dem Bevollmächtigten wahrzunehmen. Der Bevollmächtigte ist verpflichtet, dem Kontrollbetreuer über die von ihm getroffenen Maßnahmen Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, d.h. die Verwendung des Vermögens nachzuweisen. Erforderlichenfalls kann der Betreuer über die Kontrolle hinaus vom Gericht dazu bestellt werden, weitergehende Ansprüche gegen den Bevollmächtigten geltend zu machen oder als letztes Mittel die Vollmacht zu widerrufen. Der Wunsch nach Bestellung oder Nichtbestellung eines Kontrollbetreuers kann in der Vollmacht zum Ausdruck gebracht werden. 

Seit 1. März 2005 können Vorsorgevollmachten im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registriert, jedoch nicht hinterlegt, werden. Bürgerinnen und Bürger können dazu das Vorhandensein ihrer Vollmachten per Post (Zentrales Vorsorgeregister, Postfach 08 01 51, 10001 Berlin, Tel: 01805-35 50 50 ) oder über das Internet (www.vorsorgeregister.de) melden. Das Zentrale Vorsorgeregister erhebt für die Eintragung aufwandsbezogene Gebühren zwischen 10,-- und 

20,-- EUR. Eine Online-Meldung ist günstiger, als der auf Papier übermittelte Eintragungsantrag. Die Vormundschaftsgerichte können bei diesem Register jederzeit online abfragen und klären, ob für Betroffene Informationen über eine Vorsorgevollmacht eingetragen sind. Die Existenz einer umfassenden und ausreichenden Vollmacht kann die Fortführung eines Betreuungsverfahrens entbehrlich machen und zur Einstellung des Verfahrens führen.

Das Bundesministerium der Justiz, Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 11015 Berlin hat das Muster einer Vollmacht veröffentlicht, das auch als Vordruck verwendet werden kann. Dieses kann als PDF-Datei aus dem Internet unter www.bmj.bund.de abgerufen werden.

Am Rande sei noch die sogenannte Patientenverfügung oder das „Patiententestament“ erwähnt.

Diese enthält Willenserklärungen des betroffenen Menschen, ob, wann, unter welchen Bedingungen und in welcher Art und Weise er eine medizinische Untersuchung oder Behandlung bzw. eine

Einstellung oder einen Abbruch der Maßnahmen wünscht. Sie kann auch die Frage der Organspende behandeln. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an einen Arzt Ihres Vertrauens. Die Wirksamkeit der Patientenverfügung ist bislang in der Rechtsprechung allerdings umstritten.

Weitergehende allgemeine Auskünfte zu Vorsorgemaßnahmen erteilen die Vormundschaftsgerichte, Betreuungsbehörden und Betreuungsvereine.

Ansprechpartner bei der Betreuungsbehörde:

Landratsamt Rastatt





-Betreuungsbehörde-



Frau Welz

Tel: 07222/381-2123

Herrenstr. 15, 76437 Rastatt


Frau Kaiser-Schwab
Tel: 07222/381-2172







Frau Krahn

Tel: 07222/381-2139

Tel: 07222/381-0



Email: Amt21@Landkreis-Rastatt.de         

Bitte beachten Sie, dass wir für die vorliegenden Ausführungen keine Haftung übernehmen und als Behörde auch nicht befugt sind, Rechtsberatungen vorzunehmen. 

Wenn Sie zur Ausgestaltung Ihrer Vollmacht rechtliche Fragen haben bzw. weitere Vereinbarungen treffen wollen, nehmen Sie bitte die Beratung eines Notars oder Rechtsanwalts in Anspruch.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muster einer Hinweiskarte zur Aufbewahrung bei den Ausweispapieren zum Ausschneiden:

Ich habe eine Vorsorgevollmacht/
Be-

Bitte setzen Sie sich mit meiner

treuungsverfügung/ Patientenverfügung *)
Vertrauensperson in Verbindung

- nähere Informationen bei:

Name:






Name:

Adresse:





Adresse:

Telefon:





Telefon:

             *) Nichtzutreffendes bitte streichen
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